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Federführendes Amt Bürgermeister 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevorstand 28.11.2022 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 07.12.2022 vorberatend 

Gemeindevertretung 14.12.2022 beschließend 

 
Beteiligung der Gemeinde Lahntal an einer noch zu gründenden Bürger-Energiegenossenschaft Lahn-
tal 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt sich an der, noch in der Gründung befind-
lichen Bürger-Energiegenossenschaft Lahntal grundsätzlich zu beteiligen. Den Anteil der Beteiligung 
wird über den Gemeindevorstand nach Kenntnis der Bedingungen bestimmt. 
 
Ferner wird die Gemeinde Lahntal vorrangig unter Beachtung der üblichen wirtschaftlichen Bedin-
gungen die Bürger-Energiegenossenschaft durch folgende Maßnahmen zu unterstützen: 

• Durch die vorrangige Bereitstellung gemeindeeigener Dachflächen für den Aufbau von Pho-
tovoltaikanlagen.  

• Durch die Verpachtung gemeindeeigener Flächen in Photovoltaik-Freiflächenanlagen.  
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
 
Sachdarstellung: 

Derzeit bemühen sich Lahntaler Bürgerinnen und Bürger um die Gründung einer Bürger-Energiege-
nossenschaft Lahntal. 
 
Ziel der Bürger-Energiegenossenschaft soll sein, einen örtlichen Beitrag zum Klimaschutz durch die 
Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energieerzeugung zu leisten. Vorgesehen ist u.a., den Ausbau 
von Photovoltaik-Anlagen auf privaten und kommunalen Gebäuden und auch in Freiflächenanlagen 
voranzutreiben.  
 
Durch den Ausbau erneuerbarer Energieerzeugungslagen vor Ort wird zudem ein Beitrag zu mehr 
Akzeptanz der Energiewende geschaffen; auch dadurch, dass der Mehrwert aus Energieerzeugungs-
anlagen Bürgerinnen und Bürgern Lahntals zu Gute kommt. 
 
Die Gemeinde Lahntal begrüßt diese Initiative ausdrücklich. Es wird vorgeschlagen, dass die Ge-
meinde die Bürger-Energiegenossenschaft wie folgt unterstützt: 

• Durch ihren Beitritt zur Energiegenossenschaft. 
• Durch die vorrangige Bereitstellung gemeindeeigener Dachflächen für den Aufbau von Pho-

tovoltaikanlagen.  
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• Durch die Verpachtung gemeindeeigener Flächen in Photovoltaik-Freiflächenanlagen. 
 
 
 
 
 
Manfred Apell 
Bürgermeister 




